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1. Nachtragshaushaltssatzung 

des Kreises Dithmarschen für das Haushaltsjahr 2025 
 
 

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 57 Kreisordnung 

wird nach Beschluss des Kreistages vom 14.10.2025 - und mit der Genehmigung 

der der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

 

§ 1 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

 

 

 

erhöht 

um 

vermindert 

um 

und damit der 

Gesamtbetrag des 

Haushaltsplanes 

einschl.  

Nachträge  

gegenüber 

bisher 

nunmehr  

festgesetzt 

auf 

1. im Ergebnisplan der     

 Gesamtbetrag der Erträge 0 EUR  700.600 

EUR 

390.804.700 

EUR 

390.104.100 

EUR 

 Gesamtbetrag der 

Aufwendungen 

0 EUR 6.109.400 

EUR 

409.370.300 

EUR 

403.260.900 

EUR 

 Jahresüberschuss 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

 Jahresfehlbetrag 0 EUR 5.408.800 

EUR 

18.565.600 

EUR 

13.156.800 

EUR 

      

Amtliche Bekanntmachung 



2. im Finanzplan der     

 Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus laufender  

Verwaltungstätigkeit: 

 

5.007.000 

EUR 

 

0 EUR 

 

374.609.500 

EUR 

 

379.616.500 

EUR 

 Gesamtbetrag der 

Auszahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit 

 

0 EUR 

 

5.961.900 

EUR 

 

395.929.800 

EUR 

 

389.967.900 

EUR 

      

 Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus Investitions-tätigkeit und der 

Finanzierungstätigkeit 

 

0 EUR 

 

12.659.200 

EUR 

 

37.943.700 

EUR 

 

25.284.500 

EUR 

 Gesamtbetrag der 

Auszahlungen aus Investitions-

tätigkeit und der 

Finanzierungstätigkeit 

 

0 EUR 

 

12.573.800 

EUR 

 

38.172.400 

EUR 

 

25.598.600 

EUR 

 

 

§ 2 

 

Es werden neu festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für 

Investitionen und  

Investitionsförderungsmaßnahmen 

von bisher 

31.390.800 EUR auf 19.319.000 EUR 

2.  der Gesamtbetrag der 

Verpflichtungsermächtigungen 

von bisher 

72.794.000 EUR auf 54.775.300 EUR 

3.  der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 

50.000.000 EUR auf 60.000.000 EUR 

 

 

 

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 05.11.2025 erteilt. 

 

 

 



 

Heide, den 05.11.2025 

 

  

 

gez. Thorben Schütt 

 Landrat 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

Heide, den 05.11.2025 Kreis Dithmarschen 

Der Landrat 

Fachdienst Finanzen und 

Controlling 

Im Auftrag 

 

Tina Jörgensen 

Fachdienstleitung 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dithmarschen.de 

 


